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1 Zum Leitbildvorhaben
„Städteregion Ruhr 2030“

Regional Governance
in der „föderalistischen Stadtlandschaft“

Das Ruhrgebiet ist reich an wilden Grenzen.
Zu seinen Besonderheiten gehört eine
kaum überschaubare Verflechtung von Ho-
heitsgebieten, Einflusssphären, Grenzen,
Zuständigkeiten und Verwaltungsberei-
chen.

Dieses „Kringelwirrwarr“1 ergibt sich aus
dem Über-, Neben- und Untereinander un-
terschiedlicher öffentlicher Einrichtungen:
drei Bezirksregierungen, zwei Landschafts-
verbände, der Kommunalverband Ruhrge-
biet, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, die
Emschergenossenschaft und natürlich die
Kreise und Städte samt ihrer Einrichtungen
(z.B. Wirtschaftsförderung). Ergänzt wer-
den diese Strukturen durch die unter-
schiedlich zugeschnittenen Amtsbezirke
von Gerichten, Arbeitsämtern oder Berg-
behörden, durch organisatorische Einzel-
aktionen des Landes (z.B. Zukunftsinitia-
tive Nordrhein-Westfalen, Internationale
Bauausstellung Emscher Park, Projekt Ruhr
GmbH) und durch regionale Merkwürdig-
keiten, wie etwa den „Aldi-Äquator“ oder
die eifersüchtig gehüteten Studiozustän-
digkeiten des Westdeutschen Rundfunks.

Unter funktionsräumlichen Gesichtspunk-
ten allerdings, also was Wirtschaft, Verkehr,
Gesellschaft, Kultur, Kommunikation oder
Umwelt anbelangt, bilden die Räume,
Grenzen, sozio-ökonomischen Praktiken
und Identitäten im Ruhrgebiet eigene Zu-
sammenhänge und Brüche. Die Funktions-
räume (z.B. Wirtschaftsräume, Verkehrs-
verflechtungen, Identitätsräume) folgen
nicht den vielschichtigen politisch-admi-
nistrativen Gebietsaufteilungen. Durch die
Überlagerung von politisch-administrati-
ven Räumen und Funktionsräumen bilden
sich „wilde Grenzen“.

Auf gewisse Weise gilt daher noch immer,
was Heinrich Böll vor 40 Jahren über diese
Region sagte:2 „Das Ruhrgebiet ist noch
nicht entdeckt worden; die Provinz, die die-
sen Namen trägt, weil man keinen anderen
für sie fand, ist weder in ihren Grenzen
noch in ihrer Gestalt genau zu bestimmen.“

Ist das Ruhrgebiet auch eine der am meis-
ten verwalteten Regionen der Bundesrepu-
blik Deutschland, kann man daraus nicht
schließen, dass es sich auch um eine der am
besten verwalteten Regionen handelt. Im
Gegenteil, die Frage nach Regional Gover-
nance, also nach einer effizienten, demo-
kratischen und gerechten Koordination
und Steuerung kollektiven Handelns3 im
Ruhrgebiet, wartet seit vielen Jahrzehnten
auf ihre Antwort. Der Strukturwandel der
vergangenen Jahrzehnte betraf zwar viele
Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft,
ließ aber Organisation und Entscheidungs-
prozesse in Politik und Verwaltung weitge-
hend unberührt.

Natürlich hat es nicht an Versuchen gefehlt,
durch Gebietsreformen, formale Grenz-
änderungen, Verwaltungsmodernisierung
oder die Umwandlung des Siedlungsver-
bandes Ruhrkohlenbezirk in den Kommu-
nalverband Ruhrgebiet zweckmäßige For-
men für Politik und Verwaltung zu
schaffen4. Mit Erschöpfung der Effizienzge-
winne und wachsender sozialer Unverträg-
lichkeit erwiesen sich aber die permanente
Gebietsreform nach dem Muster techno-
kratischer Grenzregelungen5 als nicht ziel-
führend.6

Eine Konsequenz der wilden Grenzen im
Ruhrgebiet ist das Fehlen von weithin ak-
zeptierten Strukturen für die Erfüllung
stadtregionaler Aufgaben (z.B. interkom-
munales Flächenmanagement, regionaler
ÖPNV, stadtregionales Marketing, Aus-
gleich regionaler Vor- und Nachteile,
Außenvertretung gemeinsamer Interes-
sen). Dieses Defizit könnte durch ein stadt-
regionales Leitbild behoben werden. Ein
solches Leitbild würde zwar nicht alle Pro-
bleme im Detail lösen, wohl aber gewisse
Anforderungen an Regional Governance in
der „föderalistischen Stadtlandschaft“7 zwi-
schen Rhein, Ruhr und Emscher aufzeigen.
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Das Ruhrgebiet ist reich
an wilden Grenzen. Die
Erfahrungen der Stadt-
und Regionalplanung
zeigen, dass der Satz
“the wildeness masters
the planner“ gar kein
schlechtes Motto für die
Planung von wilden
Grenzen bietet.
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Kooperation und Eigensinn

Zukunftsbilder, Spielregeln und Leitprojek-
te: Das sind die Grundelemente des Leit-
bildes, das die acht Städte Duisburg, Mül-
heim an der Ruhr, Oberhausen, Essen,
Gelsenkirchen, Herne, Bochum und Dort-
mund im Rahmen des Forschungsverbun-
des „Städteregion Ruhr 2030“ mit wissen-
schaftlicher Unterstützung der Fakultät
Raumplanung der Universität Dortmund
entwickeln8. Erwünschte und anzustreben-
de Entwicklungen werden in Zukunfts-
bildern dargestellt, um daraus Gemein-
schaftsaufgaben der Ruhrgebietsstädte
abzuleiten. Im Vordergrund stehen dabei
nicht die Bestandsaufnahme, Prognose und
Problemanalyse, sondern „Visionen für
mögliche Zukünfte“. Um diese Visionen
umzusetzen, werden Spielregeln für die Er-
füllung von stadtregionalen Aufgaben ver-
handelt und vereinbart. Durch die Vor-
bereitung einzelner Leitprojekte werden
die Zukunftsbilder und Spielregeln in der
stadtregionalen Praxis erprobt und sichtbar
gemacht.

Das Leitbild für die Städteregion Ruhr 2030
dient der stadtregionalen Emanzipation
dieser kreisfreien Städte der Kernzone des
Ruhrgebiets. Welche Rolle können und sol-
len diese Städte für die Entwicklung ihrer
Städteregion spielen?

Mit dem Ausdruck „Städteregion“ ist ge-
meint, dass regionale Aufgaben von den
Städten selbst wahrgenommen werden
(also nicht von einer übergeordneten In-
stanz). Unter „stadtregionaler Emanzipa-
tion“ ist eine größere Handlungsverant-
wortlichkeit der Kommunen zu verstehen,
die dadurch gegenüber der Europäischen
Union, dem Bund und dem Land, aber auch
gegenüber Wirtschaftsunternehmen und

Bürgern verstärkt als Akteure der stadtregi-
onalen Entwicklung auftreten. Ansätze
dieser Art verlangen offenkundig nach in-
terkommunaler oder stadtregionaler Koo-
peration.9

In den Städten liegen allerdings zahlreiche
– nicht nur positive – Erfahrungen mit Ko-
operationsbemühungen vor. Solche Vor-
haben scheiterten häufig an vorschnellen
Ankündigungen und schwärmerischen Er-
wartungen, am Zweifel über den Koopera-
tionsvorteil und an lokalem Egoismus oder
fehlenden Spielregeln für eine verstärkte
Zusammenarbeit. Deshalb drückt bereits
das Motto des Leitbildvorhabens die wich-
tigste Voraussetzung für die stadtregionale
Emanzipation aus: „Kooperation und Ei-
gensinn“ erinnert daran, dass eine bestän-
dige und tragfähige Zusammenarbeit zwi-
schen den Städten im Ruhrgebiet nur
erfolgreich sein kann, wenn kollektive In-
teressen und das individuelle Interesse
jedes einzelnen Kooperationspartners zu-
gleich befriedigt werden.

2 Wilde Grenzen und
stadtregionale Kooperation

Wilde Grenzen als Kooperationsanreiz

Wilde Grenzen entstehen durch Überlage-
rungen, Vervielfachungen oder Diskonti-
nuitäten von Zuständigkeiten, Verfügungs-
rechten und räumlichen Verflechtungen.
Typische Beispiele für eine solche Inkon-
gruenz zwischen Herrschafts- und Funk-
tionsräumen sind das Stadt-Umland-Ver-
hältnis, der Transitverkehr, die Mobilität
von Arbeitspendlern, die Festsetzung von
Standorten für regional bedeutsame, aber
lokal unerwünschte Anlagen, die räumliche

Die Städteregion Ruhr 2030:
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Konzentration von sozialen Disparitäten
oder grenzüberschreitende Umweltbeein-
trächtigungen. Wenn Herrschafts- und
Funktionsräume – also die politisch-admi-
nistrativen Grenzen und die Reichweite
funktioneller Verflechtung – nicht mit-
einander übereinstimmen, kann Stadt- und
Regionalplanung nur funktionieren, wenn
die beteiligten Akteure kooperieren.

Stadtregionale Kooperation ist sinnvoll,
weil Kommunen entlang wilder Grenzen in
besonderem Maße voneinander abhängen,
wie die Darstellung der Städteregion Ruhr
2030 (B) zeigt. Diese Kommunen können
bestimmte Vorteile nur dann erlangen oder
bestimmte Nachteile nur dann abwenden,
wenn sie kooperieren. Es handelt sich um
Vor- oder Nachteile, die sich aus der funkti-
onellen Verflechtung ergeben, auf die aber
keine der beteiligten Kommunen alleine
und ausschließlich Einfluss nehmen kann
(z.B. Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben,
Migration, überörtlicher Verkehr, Hoch-
wasserschutz, Image). Solange wilde Gren-
zen fortbestehen, ist eine Zusammenarbeit
von stadtregionalen Akteuren individuell
und kollektiv rational.

Daraus folgt aber nicht, dass eine solche
Kooperation auch tatsächlich stattfindet.
Im Gegenteil, der „Kampf aller gegen alle“
fällt an wilden Grenzen oft besonders heftig
aus. Unproduktive Konkurrenz bei der Bau-
landausweisung für Gewerbebetriebe und
Einfamilienhausgebiete oder „Kirchturm-
denken“ beim Betrieb kommunaler Ver-
kehrsunternehmen und beim Stadtmarke-
ting sind häufige Folgen mangelnder
Kooperation.

Wilde Grenzen als Kooperationshindernis

Kommunen, die sich an stadtregionaler Ko-
operation beteiligen, müssen selbst wilde
Grenzen schaffen, um ihre stadtregionale
Kooperationsfähigkeit herzustellen. Die
eingeübte Wahrnehmung, Organisation
und Durchsetzung von kommunalen Inter-
essen muss bis zu einem bestimmten Grad
hintangesetzt oder neu geordnet werden.
Dies widerspricht – jedenfalls kurzfristig –
der kommunalen Handlungsrationalität.
Da Kooperation mit einer Machtverschie-
bung verbunden ist, stößt die Schaffung
wilder Grenzen auf den Widerstand der
politischen und administrativen Entschei-
dungsträger oder anderer Beteiligter, die an
der Wahrung der von ihnen genutzten
Grenzen interessiert sind.

Warum können sich wilde Grenzen als Koo-
perationshindernis erweisen? Grenzen be-
stimmen über das Eigene und das Fremde,
das Bekannte und das Unbekannte, das
Innen und das Außen, das Hier und das
Anderswo. Konkret gesprochen: Werden
Grenzen in Frage gestellt oder verändert,
berührt dies gleichermaßen Behörden-
zuständigkeiten, Standortqualitäten und
Identitätsbildung.

Auch durch interkommunale Kooperation
verändern sich Grenzen und damit die poli-
tischen Einflusssphären, räumliche Vertei-
lung von Gütern und Lasten und sozialen
Beziehungen. Aus diesem Grund kann Ko-
operation nur funktionieren, wenn sie
nicht bloß nützlich ist, sondern von einer
veränderten Wahrnehmung der eigenen
Grenzen begleitet wird.

„Zwei Dinge erwecken vor allem die Fürsor-
ge und Liebe der Menschen: Das Eigene
und das Geschätzte,“ so erklärte Aristoteles
ein Phänomen, das man heute als soziale
Kohäsion bezeichnet10. Das, was wir nicht
als das Eigene empfinden oder schätzen,
mag seine Bedeutung besitzen und unseren
Respekt verdienen; allerdings liegt es jen-
seits der Grenze dessen, was wir lieben und
worum wir uns fürsorglich kümmern.

Familiäre, gesellschaftliche und staatsbür-
gerliche Bindungen verlangen von allen Be-
teiligten ein hohes Maß an Identifikation
und Wertschätzung. Etwas abgeschwächt
gilt dies auch für die interkommunale Zu-
sammenarbeit: Wird die Praxis der stadtre-
gionalen Kooperation von den kommuna-
len Akteuren nicht auch als „das Eigene und
das Geschätzte“ wahrgenommen, fehlt es
an sozialer Kohäsion. Kooperation macht
dann keinen Sinn und scheitert an Miss-
trauen gegenüber einer – absichtlichen –
„Verwilderung“ und Entfremdung der eige-
nen Grenzen.

3 Möglichkeitsräume

Unordnung als Chance

Im Leitbildvorhaben „Städteregion Ruhr
2030“ werden wilde Grenzen als „Möglich-
keitsräume“ thematisiert. Der Möglich-
keitsraum ist keine traditionelle raumwis-
senschaftliche Kategorie. Das Konzept
leitet sich aus einem Raumverständnis ab,
das seine Aufmerksamkeit nicht auf Zen-
tren, geschlossene Formen und eindeutige
Zuordnungen richtet, sondern auf Periphe-
rien, fragmentierte Strukturen und räum-
liche Ambiguität.11
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gion Ruhr 2030. RaumPlanung
97 (2001), S. 213–214; Davy,
Benjamin: „Unendliche Weite.
Wirklichkeiten und Möglich-
keiten der Städteregion Ruhr
2030.“ RaumPlanung 100
(2002), S. 27–31

(9)
Knieling, Jörg; Fürst, Dietrich;
Danielzyk, Rainer: Kann Regio-
nalplanung durch kooperative
Ansätze eine Aufwertung erlan-
gen? Raumforsch. u. Raum-
ordn., Bonn (2001) H. 2–3,
S. 184–191

(10)
Aristoteles: Politik. 3. Auflage. –
München 1978, 1262 b 20

(11)
Davy, Benjamin: Unendliche
Weite, a.a.O., S. 31
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Diesem Raumverständnis geht es darum,
spezifische Merkmale von räumlicher Un-
ordnung zu begreifen, vielleicht auch zu ge-
stalten und zu nutzen. So wie die Begriffe
„Heterotopie“12, „Nicht-Ort“13 oder „Third-
space“14 das traditionelle Verständnis von
Räumen, Ordnungen und Grenzen kritisie-
ren15, wendet sich der Begriff „Möglich-
keitsraum“ gegen ein konventionelles
Raumverständnis. Dadurch wird auf den
Wert von Phänomenen aufmerksam ge-
macht, die am Rand der üblichen Wahrneh-
mung von Räumen liegen: In traditionellen
Theorien und Konzepten der Stadtentwick-
lung und Stadtplanung – also beispiels-
weise in der Theorie der zentralen Orte, der
Charta von Athen oder im Gartenstadtkon-
zept – spielen Peripherien, fragmentierte
Strukturen und räumliche Ambiguität keine
Rolle.

Geht man von (traditionellen) Theorien
und Konzepten der Stadtentwicklung und
Stadtplanung aus, lassen sich Industriebra-
chen, Grabeland, Teestuben, Urban Enter-
tainment Center, Tierfriedhöfe, Baumärkte,
Tankstellen, Autobahnkreuze, Mülldeponi-
en oder „schrumpfende Städte“ nicht dem
Modellbild der Stadt zuordnen. Solche Orte
sind Abweichungen vom städtischen Ideal,
für deren Existenz und Verständnis erst
jüngst nach Bezeichnungen und Konzepten
gesucht wird. Beispiele sind die „Edge
City“16, die „Generic City“17, der „space of
flow“18 oder die „Zwischenstadt“.19

Im Regelfall schenken Theorie und Praxis
der Stadtentwicklung und Stadtplanung
diesen beispielhaft angeführten Raumphä-
nomenen wenig Beachtung. Aus raumwis-
senschaftlicher Sicht ist dies bedauerlich,
weil Stadtbrachen, Treffpunkte von Mig-
ranten oder Bevölkerungsrückgang keine
Devianzen, sondern Markierungen für
städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Wandel sind. Aus planerischer Sicht ist
die geringe Wertschätzung für wilde Gren-
zen problematisch, weil deren Beurteilung
als Abweichung zumeist die konventionelle
Beplanung und Arrondierung folgt – und
dies wiederholt sich trotz der regelmäßigen
Erfahrung, dass die „Zersiedelung“ trotz
bemühter Planung und Arrondierung vor-
anschreitet.

Der Begriff „Möglichkeitsraum“ stellt Peri-
pherien, fragmentierte Strukturen und
räumliche Ambiguität – kurz: wilde Gren-
zen – in den Mittelpunkt der Raumbeob-
achtung. Nicht eine Kernstadt mit ihrem
Umland, sondern unübersichtliche Agglo-

Wilde Grenzen

Zwischen Gewerbegebiet
und S-Bahn-Trasse:

Dichte Saumbepflanzung und
liebevoll gepflegte Grabstätten

erzeugen eine Illusion der
Wertschätzung

Eine Region des Verbergens:
Von der Zuschauertribüne aus kann
man das Stahlwerk (Duisburg) fast

gar nicht sehen

Brandschutzmauer in Essen:
Der „Kumpel“ und sein Welt-

kulturerbe als Identitätssymbole

Die „Neue Mitte“ in Oberhausen:
Konsumwelt und Restflächen

als Erwartungsland

Fotos: B. Davy
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Grenzlinien stattfinden, ist nicht neu. So
beschrieb etwa schon Frederick Jackson
Turner die Rolle der Frontier für die ameri-
kanische Geschichte als einen unscharfen
Grenzbereich zwischen „Wildnis“ und „Zi-
vilisation“. In diesem Grenzbereich hätten
sich Siedler nicht bloß Land angeeignet und
ihre aus Europa mitgebrachten kulturellen
Praktiken und Symbole durchgesetzt, son-
dern habe ein spezifischer kultureller
Transformationsprozess stattgefunden21:

“Thus American development has exhibited not
merely advance along a single line, but
a return to primitive conditions and a con-
tinually advancing frontier line, and a new
development for that area. American social
development has been continually beginning
over again on the frontier. [ . . . ] In this
advance, the frontier is the outer edge of the
wave – the meeting point between savagery and
civilization. [ . . . ] The frontier is the line of most
rapid and effective Americanization. The wilder
ness masters the colonist.“

Die Metapher vom Geschehen am „äußers-
ten Saum der Welle“ beeindruckt: Nicht der
Rechtsanwalt in Boston oder die feine
Dame in Philadelphia prägten die amerika-
nische Identität, sondern der Waldläufer in
Kentucky oder die Farmerin in Wyoming.
Die Prägung bestand aber nicht in einem
heroischen oder einseitigen Akt der kon-
trollierten Bedeutungsgebung, sondern in
einem langwierigen, wechselhaften und lei-
densvollen Vorgang, in dem sich die Akteu-
re der Frontier – der wilden Grenze – aus-
setzen mussten und von ihr verändert
wurden: Die Wildnis unterwirft den Siedler.

Die Metapher von der Frontier ist in
den Vereinigten Staaten im allgemeinen
Sprachgebrauch weit verbreitet: Der Kampf
gegen Armut in den Städten, die Weltraum-
fahrt, das Internet oder die Gentechnologie
werden mit dem Begriff der Frontier
(sprachlich und ideologisch) in Verbindung
gebracht. In diesem Sprachgebrauch be-
zeichnet die Grenze nicht eine Trennungs-
linie zwischen genau bestimmten Berei-
chen, sondern Herausforderung und Wag-
nis des technischen, wirtschaftlichen, sozi-
alen und kulturellen Wandels. Allgemein
gesprochen: Unter Frontier-Bedingungen
bringt eine Begegnung zwischen dem
Bekannten und Unbekannten, dem Eige-
nen und dem Fremden neue Inhalte und
neue Praktiken hervor. Es wird also nicht
bloß etwas Bekanntes durch die Ausdeh-
nung scharf gezogener Grenzen erweitert
oder durch Parzellierung neu aufgeteilt. Im

merationsräume, nicht ein Stadtzentrum,
sondern der Siedlungsrand, nicht eine
eben fertiggestellte Einfamilienhaussied-
lung, sondern die Restflächen in der Umge-
bung der Kläranlage rücken dabei in den
Vordergrund.

Die Kernstadt, das Stadtzentrum oder die
Einfamilienhaussiedlung stellen klar defi-
nierte Raumnutzungstypen dar und sym-
bolisieren insofern räumliche Ordnung.
Demgegenüber bilden Agglomerationsräu-
me, Siedlungsränder oder die Restflächen
in der Umgebung der Kläranlage weder klar
definierte Raumnutzungstypen noch reprä-
sentieren sie räumliche Ordnung. Es sind
ungeordnete, schwer lesbare, unbedeuten-
de, unaussprechliche, unterbrochene, un-
fertige, nicht definierte Orte. Ihr wirtschaft-
licher, sozialer, kultureller oder ökolo-
gischer Wert ist schwer einzustufen.
Manchmal werden sie als störend emp-
funden (z.B. Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, Suburbanisierung, Slumbil-
dung), als uninteressant (z.B. Stadtteile
ohne touristische Attraktion) oder bloß als
mögliches Entwicklungsgebiet (z.B. Bauer-
wartungsland).

Solche Orte liegen an Grenzen, vielleicht
sind sie selbst Grenzen, oftmals liegen sie
jenseits von Grenzen (des Gemeindegebie-
tes, des städtebaulich gestalteten Raumes,
der Rentabilität, der Aufmerksamkeit). Und
dennoch besitzen solche Orte eine bemer-
kenswerte Beharrlichkeit, sie füllen die Zwi-
schenräume zwischen den Kernstädten,
Stadtzentren und Einfamilienhaussiedlun-
gen aus, ja sie durchdringen die erwünschte
Ordnung mit ungebetener Unordnung:
„Peripherie ist heute überall“.20

Gemessen an der Kernstadt, dem Stadtzen-
trum oder der Einfamilienhaussiedlung
sind die unübersichtlichen Agglomerati-
onsräume, Siedlungsränder oder Restflä-
chen keine Ordnung, sondern Unordnung,
sie sind keine Wirklichkeit, sondern Mög-
lichkeiten. Und darin liegt der besondere
Wert von Möglichkeitsräumen: Ihre Mehr-
deutigkeit, Unübersichtlichkeit oder Inter-
pretationsbedürftigkeit ist kein Makel
(„Unordnung“), sondern kennzeichnet
städtebaulichen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Wandel.

Am Rande der Wildnis

Die Beobachtung, dass räumliche Ordnun-
gen und Entwicklungen nicht entlang
natürlicher, präziser und feststehender
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Vordergrund steht die dynamische Verän-
derung von Akteuren und ihren Institutio-
nen, Wertvorstellungen, Identitäten oder
Symbolen, nicht eine statische Grenzlinie.

Möglichkeitsräume sind Räume mit Fron-
tier-Bedingungen, und dabei geht es neben
physischen Räumen beispielsweise auch
um Wirtschaftsräume, Sozialräume, Kul-
turräume oder Umwelträume und ihre
Grenzen. Die „Wildnis“ der amerikanischen
Frontier wird im Zusammenhang mit Stadt-
und Regionalentwicklung in Europa zur
Metapher für fragmentierte Räume, wilde
Grenzen und polyrationale Weltbilder. In
diesem Sinne wird beispielsweise jüngst
Berlin mit seinen vielschichtigen Identitä-
ten und mehrdeutigen räumlichen Ord-
nungen als eine „frontier town“ bezeichnet,
deren gesellschaftliche Bühne weniger der
Salon als der Saloon sei.22

Ein anderes Beispiel bietet die „Neunte
Stadt“, worunter im Forschungsverbund
„Städteregion Ruhr 2030“ eine Fläche von
133 km² verstanden wird, die verstreut auf
dem Gebiet der Städte Duisburg, Mülheim
an der Ruhr, Oberhausen, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Bochum und Dortmund
liegt23. Es handelt sich um Flächen, deren
eigentliche – nämlich: stadtregionale – Be-
deutung erst sichtbar wird, wenn man die
Grenzen zwischen den acht Städten außer
Betracht lässt. Industrielle und agrarische
Brachflächen, regional bedeutsame Ver-
kehrswege und grenzüberschreitende Was-
serwege (die „brownfields“, „greenfields“,
„redfields“ und „bluefields“ der Städteregi-
on Ruhr 2030) bilden ein Netz von fragmen-

tierten Raumstrukturen, das nur außerhalb
der Eigenlogik kommunalen Denkens – also
an der „Frontier“ der Stadtplanung und
Stadtentwicklung – bewertet und gestaltet
werden kann.24

Zur Vorbeugung von Missverständnissen
sei betont, dass die „Wildnis“ im Möglich-
keitsraum nicht vom Erfolg des Mauer-
Tourismus am ehemaligen Checkpoint
Charlie, der Zahl wildlebender Kaninchen
auf Industriebrachen oder dem multikultu-
rellen Erlebnis an einer Kebab-Bude „auf
Schalke“ abhängt. Jenseits sozialromanti-
scher Schwärmerei geht es dem Konzept
der Möglichkeitsräume vor allem um die
angemessene Beschreibung jener Lebens-
bedingungen in Agglomerationsräumen,
die Thomas Hobbes als „solitary, nasty,
brutish, and short“25 bezeichnet hat. In ih-
rer extremen Form sind Möglichkeitsräume
räumliche Strukturen im Naturzustand,
also ohne Gesellschaftsvertrag und staatli-
che Ordnung. In ihrer häufig verbreiteten
Form sind Möglichkeitsräume räumliche
Strukturen mit geringer zentraler Bindung,
vielschichtigen Identitäten, sozialen und
kulturellen Brüchen und heterogener Terri-
torialität.

Möglich ist, was nicht der Fall ist, aber der
Fall sein könnte, ganz gleich, ob es sich
dabei um mögliche Ereignisse, Ressourcen-
nutzungen, Sozialbeziehungen oder Poli-
tikinhalte handelt. Möglichkeitsräume –
also die räumliche Dimension solcher Mög-
lichkeiten – sind Räume, die eine unge-
wöhnlich große Zahl von Möglichkeiten
aufweisen, zulassen, anregen oder erzwin-
gen.

Quelle: Flächennutzungskartierung des KVR (Stand: 1999–2002) © 2002 Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund

Die neunte Stadt
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Solche Möglichkeitsräume können als
Potenzialräume, Freiräume, Stimulations-
räume oder Gefahrenräume bezeichnet
werden. Der Normalzustand im Möglich-
keitsraum ist unbestimmt, widerruflich
und unübersichtlich. Dies kann als befrei-
end, chancenreich und anregend, aber
auch als hemmend, gefährlich und beängs-
tigend empfunden werden. Überraschun-
gen sind manchmal willkommen,
manchmal gefürchtet. Wie dem auch
immer sei, in Möglichkeitsräumen sind
– auch unliebsame – Überraschungen häu-
figer als die Erfüllung gefestigter Erwartun-
gen.

Möglichkeitsräume weisen ungewisse
– besser: wilde – Grenzen auf. Das mag dar-
an liegen, dass sich noch keine Grenzen
herausgebildet haben (wie im historischen
Beispiel der amerikanischen Frontier), aber
auch daran, dass bisherige Grenzen
nunmehr ungewiss geworden sind (wie im
Beispiel des Strukturwandels in ehemaligen
Industrieregionen).

Im Möglichkeitsraum gibt es keine präzisen
Zuordnungen und kein dominantes Ord-
nungssystem. Wilde Grenzen führen zu
unklaren Zuständigkeiten, bestrittenen Be-
sitzständen, geschwächter Territorialität
und wechselnden Loyalitäten. Daraus folgt,
dass beanspruchte Zuständigkeiten und
Besitzstände entweder aufgegeben oder
besonders begründet und verteidigt wer-
den müssen, dass Gebietszugehörigkeiten
neu geordnet und Loyalitäten auf ihre Auf-
richtigkeit hin erprobt werden können.

Wilde Grenzen bewirken nicht, dass Mög-
lichkeitsräume leer oder beliebig sind. Viel-
mehr sind Möglichkeitsräume durch eine
lebhafte Konkurrenz unterschiedlicher
Ordnungssysteme (Institutionen, Wertvor-
stellungen, Identitäten oder Symbole) ge-
kennzeichnet. Die Akteure im Möglich-
keitsraum konkurrieren nämlich darin,
gerade jene Institutionen, Wertvorstellun-
gen, Identitäten oder Symbole durchzuset-
zen, die dem von ihnen bevorzugten Ord-
nungssystem entsprechen. Je nachdem,
mit welchen Mitteln und welcher Heftigkeit
die Akteure vorgehen, kann diese Konkur-
renz vom erbitterten Kampf bis zum kreati-
ven Durcheinander reichen, könnte sie zu
Verwahrlosung und Verwüstung oder zu
phantasievoller Vielfalt und neuer Sinnge-
bung führen.

4 Raumplanung
als Möglichkeitsmanagement

Flexibler Umgang mit Grenzen

Ein raumplanerischer Zugang zu wilden
Grenzen setzt die Fähigkeit voraus, mit
Grenzen flexibel umzugehen. Diese Fähig-
keit ist nicht ungewöhnlich, sie wird aber
häufig weder als solche wahrgenommen
noch entwickelt. Es scheint daher nützlich,
anhand einiger typischer Beispiele den all-
täglichen flexiblen Umgang mit Grenzen zu
veranschaulichen.

Menschen legen großen Wert auf ihren
„personal space“ und die Respektierung
ihrer Privatsphäre und Körpergrenzen.26

Die Abgrenzung von „personal space“ ist
nach Art und Umfang kulturell abhängig
und variiert zwischen Ländern und Kultur-
kreisen beträchtlich. Verletzungen seiner
Grenzen – jemand tritt einer anderen Per-
son zu nahe – lösen Verunsicherung, Ableh-
nung oder Aggression aus. Umgekehrt gilt
es im zwischenmenschlichen Umgang als
unpassend oder inakzeptabel, wenn bei-
spielsweise zu einer Gesprächspartnerin
eine zu große Entfernung gewahrt wird. So-
ziales Lernen beinhaltet den Erwerb der
Fähigkeit, mit den Grenzen von „personal
space“ beweglich umzugehen. Dazu gehört
es etwa auch, Verhaltensweisen im Gedrän-
ge einer U-Bahn oder Diskothek oder bei
ärztlichen Behandlungen zu setzen oder zu
tolerieren, die unter „normalen“ Bedin-
gungen den „personal space“ verletzen
würden. An die Stelle der üblichen Verhal-
tensnormen treten situationsangepasste
Spielregeln für Nähe und Entfernung. Sozi-
ale Rollen bestimmen die Grenzen sozialer
Gruppen und beeinflussen Zugehörigkeit
und Nichtzugehörigkeit. Persönliche Selbst-
verwirklichung und soziale Beziehungen
wären unmöglich, wenn Menschen nicht
dazu in der Lage wären, flexibel mit Gren-
zen und Identitäten umzugehen.27 Die jun-
ge Frau, die mit ihren Eltern über ihr
Taschengeld verhandelt, ist Tochter; wenn
sie im Hörsaal an einer Lehrveranstaltung
teilnimmt, ist sie Studentin; wenn sie an
ihrer Selbsthilfegruppe für Essstörungen
teilnimmt, ist sie Leidensgenossin; wenn
sie in der Synagoge betet, ist sie Gläubige;
wenn sie der Schilderung der Beziehungs-
probleme ihrer Freundin zuhört, ist sie
Kumpel. Sie „ist“ alle diese Identitäten, aber
sie wird alle diese Identitäten nie oder nur
selten gleichzeitig zur Schau stellen, son-
dern die Regeln der angebrachten „Interak-
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ders.: The hidden dimension.
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Robert: Personal space. The
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(27)
Fischer, Lorenz; Wiswede,
Günter: Grundlagen der Sozial-
psychologie. – München, Wien
1997, S. 428–462
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tionsrituale“28 befolgen. So würde es in den
meisten der angeführten Situationen als
unangemessene Überschreitung von Gren-
zen auffallen, wenn die Identitäten als
Tochter, Studentin, Leidensgenossin, Gläu-
bige oder Kumpel beliebig ausgetauscht
und praktiziert würden. Umgekehrt sind
der Selbstbestimmung von Identitäten
selbst Grenzen gezogen, was sich z.B. im
Vorwurf der Unaufrichtigkeit oder des
„Chamäleonhaften“ äußert. Menschen müs-
sen also dazu fähig und bereit sein, ihr Ver-
halten den jeweiligen Umständen anzupas-
sen und mit wechselnden Beziehungen
zwischen Identitäten und Grenzen umzu-
gehen. Das Selbst ist nichts Gegenständli-
ches mit einem fest umgrenzten Kern. Viel-
mehr praktizieren Menschen „das Selbst als
diskursiven Prozeß [...] in dem das Individu-
um sein Selbstkonzept im Umgang mit der
objektiven und sozialen Umwelt konstitu-
iert“.29

Auch bei der Verwendung von Sprache
zeigt sich die Fähigkeit zum flexiblen Um-
gang mit Grenzen. Wer eine Sprache
spricht, geht mit definierten – das heißt: ab-
gegrenzten – Bedeutungen um. Allerdings
müssen die Mitglieder einer Sprachge-
meinschaft die genauen Grenzen der von
ihnen verwendeten Begriffe nicht kennen,
um erfolgreich zu kommunizieren. Mehr
noch: Selbst eine noch so sorgfältige und
aufwendige Analyse sprachlicher Äußerun-
gen vermag nicht, ein abschließendes Bild
von den Grenzen begrifflicher Bedeutun-
gen zu vermitteln. Bridge, Schach, Fußball
oder Monopoly werden in der normalen
Sprache als „Spiele“ bezeichnet, obwohl es
den Mitglieder der Sprachgemeinschaft
schwer fiele, die genauen Grenzen des Be-
griffes „Spiel“ anzugeben. Ludwig Wittgen-
stein wies auf den Widerspruch zwischen
ausgeübter Sprachkompetenz und dem An-
spruch auf klar definierte Begriffe hin30:
„Eine unscharfe Begrenzung, das ist eigent-
lich gar keine Begrenzung. Man denkt da
etwa so: Wenn ich sage ,ich habe den Mann
fest im Zimmer eingeschlossen – nur eine
Tür ist offen geblieben‘ – so habe ich ihn
eben gar nicht eingeschlossen.“

Mitglieder einer Sprachgemeinschaft wen-
den in ihrem Sprachgebrauch die Regeln
der Sprache ohne genaue Kenntnis der
Grenzen sprachlicher Ausdrücke an: „Wenn
ich der Regel folge, wähle ich nicht. Ich fol-
ge der Regel blind“.31 Auch die Sprachkom-
petenz ist ein Beispiel für den flexiblen Um-
gang mit Grenzen.

„The wilderness masters the planner“

Möglichkeitsräume stellen die Raumpla-
nung vor die ungewohnte und unbequeme
Situation, mit wilden Grenzen planen zu
müssen. Dies steht im Widerspruch zur
geläufigen Erwartung von Grenzen als „ge-
dachten Trennungslinien“32, die klar zwi-
schen räumlichen Einheiten unterschei-
den. In diesem Sinne erklärte Lord Curzon
– ganz im Einklang mit dem Paradigma der
klassischen, überwiegend alteuropäischen
Geopolitik33 – die Staatsgrenze zur Klinge
eines politischen Rasiermessers34: „Fron-
tiers are indeed the razor’s edge on which
hang suspended the modern issues of war
and peace, of life or death to nations.“

Der auf Genauigkeit angelegte Grenzbegriff
richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Klin-
ge des Rasiermessers: Je schärfer die Gren-
ze, um so wirkungsvoller oder besser erfüllt
sie ihren Zweck. Das Konzept der Möglich-
keitsräume und wilden Grenzen lenkt unse-
re Aufmerksamkeit von der Klinge auf die
Hand, die das Rasiermesser hält. Das, was
eine Grenze ausmacht, ergibt sich nicht aus
der Schärfe der Abgrenzung, sondern aus
den Absichten der Grenzziehenden, den so-
zialen Praktiken der Nachbarn oder dem
Verhalten derjenigen, die durch eine Gren-
ze ausgeschlossen werden.

Aber was sind Grenzen genau und wie wir-
ken sie sich auf die Wahrnehmungen, Ent-
scheidungen und Verhaltensweisen von
Akteuren aus? Ein raumplanerischer Ansatz
der Möglichkeitsräume und wilden Gren-
zen muss den Umgang mit Grenzen als
politische, wirtschaftliche, soziale oder kul-
turelle Praktiken beschreiben. In diesen
Praktiken spielen Gewissheit und Starrheit
eine ebenso große Rolle wie Ungewissheit
und Wandel. Dabei kann auf Ansätze der
Border Studies zurückgegriffen werden, in
denen die Illusion genauer Grenzen kritisch
hinterfragt werden: „Accepting that boun-
daries are not constants, how can territorial
boundaries be treated as both independent
variables, shaping political outcomes
within them and outside them, and as
dependent variables, reflecting calculati-
ons, trends, and competitions on both sides
of the line?“35

Border Studies sind ein interdisziplinärer
Ansatz, der Grenzen als Konvention be-
trachtet und soziale Praktiken der Herr-
schaft, Besitznahme und Exklusion kritisch
analysiert.36 Räume und Grenzen werden in
den Border Studies nicht als widerspruchs-
freie, eindeutige und klar zugeordnete
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Kategorien menschlicher Ordnung inter-
pretiert, sondern als Gebräuche und Kon-
ventionen. Die Analyse solcher Gebräuche
und Konventionen erfordert, wie etwa der
schwedische Sozialanthropologe Ulf Hann-
erz mit Blick auf Staatsgrenzen vorschlägt,
„to hang out at [. . .] borders [. . .] and obser-
ve how humanity now deals with these poli-
tical artifacts“.37 Dieser Ansatz entspricht
einer Einschätzung, die Georg Simmel
bereits 1908 traf: „Die Grenze ist nicht eine
räumliche Tatsache mit soziologischen
Wirkungen, sondern eine soziologische
Tatsache, die sich räumlich formt“.38

Die sozialen und kulturellen Praktiken,
durch die Peripherien, fragmentierte Struk-
turen und räumliche Ambiguität geformt
werden, sind weder aus Landkarten noch
aus Flächennutzungsplänen zu entneh-
men. Sie zu entdecken und zu entwickeln,
ist das Ziel einer Befassung mit Möglich-
keitsräumen, bei der die kooperative Aus-
handlung von räumlichen Wahrnehmun-
gen, Verträglichkeiten und Gestaltungen im
Vordergrund steht.39 Aus planerischer Sicht
ist die Befassung mit Möglichkeitsräumen
mehrfach von Bedeutung:

Zunächst kann man im Möglichkeitsraum
nicht mit den Konzepten und Instrumenten
des Zentrums – gleichsam mittels einer vor-
getäuschten Normalität – planen. Im Wi-
derstreit unterschiedlicher Ordnungssyste-
me gelingt es räumlicher Planung selten,
das von ihr bevorzugte Ordnungssystem
ohne intensive Auseinandersetzung mit
den konkurrierenden Institutionen, Wert-
vorstellungen, Identitäten oder Symbolen
durchzusetzen.

Die planerische Inszenierung von Möglich-
keitsräumen bietet auch die Gelegenheit,
erstarrte Strukturen zu verändern und
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Wandel zu begünstigen. Die wechselseitige
Beeinflussung von Akteuren und ihren Um-
gebungsbedingungen erlaubt im Möglich-
keitsraum, konkurrierende Institutionen,
Wertvorstellungen, Identitäten oder Sym-
bole zu erproben und neue Ordnungssyste-
me zu entwickeln.

Und schließlich vermittelt die Beschäfti-
gung mit Möglichkeitsräumen die planeri-
sche Fähigkeit zum flexiblen Umgang mit
Grenzen, steht mithin für ein Planungsver-
ständnis, das der Fragmentierung von
Stadträumen, der wirtschaftlichen und kul-
turellen Globalisierung und einer Individu-
alisierung der Gesellschaft aktiv Rechnung
trägt.

Korrosion und Vegetation

Kokerei Hansa (Dortmund): Vom Industriestandort zum Abfall, vom Abfall zum Kunstwerk
Foto: B. Davy

Alle drei Aspekte – Voraussetzungen, In-
strumente und Kultur der räumlichen
Planung – fasst der Begriff „Möglichkeits-
management“ zusammen. Das Ziel von
Möglichkeitsmanagement (Frontier Ma-
nagement) ist die planerische Gestaltung
und Nutzung von Grenzen.

Dies erscheint, auf den ersten Blick be-
trachtet, nicht besonders aufsehenerre-
gend. Die Festlegung von zentralen Orten
oder einer anzustrebenden Freiraumstruk-
tur, die Festsetzung von Baugebieten, die
Baulandumlegung oder die Erklärung von
Schutzgebieten – mithin das Tagesgeschäft
der Raumordnung, Landesplanung, Bau-
leitplanung oder Fachplanung – besteht ja
vor allem darin, Grenzen zu ziehen und zu-
lässige Nutzungsarten zu bestimmen.40 Nä-
her betrachtet, erweist sich Planung im Sin-
ne von Möglichkeitsmanagement jedoch
als eine deutliche Veränderung im Selbst-
verständnis der Raumplanung. Beim Mög-
lichkeitsmanagement geht es nämlich um
die Auseinandersetzung mit wilden Gren-
zen, und nicht darum, den Anschein der
Bruchlosigkeit und Widerspruchsfreiheit
von geplanten Raumnutzungen herzustel-
len. An die Stelle objektiver Werte tritt der
Eigensinn, an die Stelle der Abwägung tritt
das Verhandeln, an die Stelle vorgegebener
Verhaltensnormen treten vereinbarte
Spielregeln und an die Stelle gesetzter Plan-
inhalte tritt die projektbezogene Zusam-
menarbeit. Möglichkeitsmanagement be-
ruht auf responsiver Kooperation: Die
Zusammenarbeit bei der Gestaltung von
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Möglichkeitsräumen ist offen für eine Viel-
heit von Eigen-Sinn (Polyrationalität).

Angesichts einer bestens erhaltenen histo-
rischen Altstadt oder einer weithin aner-
kannten und wirkungsvoll geschützten
Naturlandschaft wäre ein solches Pla-
nungsverständnis unangemessen, weil ab-
gesicherte planerische Positionen ohne Not
aufgegeben werden. Aber wie steht es um
Wegwerf-Orte, um innerstädtische Peri-
pherien oder um postindustrielle Opferzo-
nen? Welche objektiven Werte, welche ge-
richtsfesten Abwägungskriterien, welche
kontrafaktisch stabilisierten Verhaltens-
normen und welche einseitig und hoheit-
lich vorgegebenen Planungsinhalte stehen
der Raumplanung an solchen Orten zur
Verfügung? Die Erfahrungen der Stadt- und
Regionalplanung zeigen, dass der Satz „the
wilderness masters the planner“ (frei nach
F J. Turner) gar kein schlechtes Motto für
die räumliche Planung von wilden Grenzen
bietet.

5 Möglichkeitsmanagement
an Rhein, Ruhr und Emscher

Im Forschungsvorhaben „Städteregion
Ruhr 2030“ wird Möglichkeitsmanagement
als Planungsansatz theoretisch entwickelt
und praktisch erprobt. Die „Neunte Stadt“
(vgl. S. 532) bildet den Hintergrund für
einen Planungsraum, in dem funktionelle
Verflechtungen und politisch-administrati-
ve Räume zahlreiche wilde Grenzen bilden.
In einer Reihe von Ankerveranstaltungen
wurden unterschiedliche Aspekte des
„Möglichkeitsraums Ruhr“ und Themenfel-
der für eine verstärkte Kooperation der
Städte im Ruhrgebiet herausgearbeitet.

Die Anwendungsbeispiele für die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse reichen von einem
Tourismuskonzept, an dem alle Städte von
der Quelle bis zur Einmündung der Ruhr
teilnehmen, über einen Masterplan Ruhr,
gemeinsame Flächennutzungspläne (§ 204
BauGB) oder die Entwicklung interkommu-
naler Gewerbegebiete bis hin zur Vereinba-
rung einer stadtregionalen Migrationspoli-
tik.

Diese Beispiele für Möglichkeitsmanage-
ment sind keine bloß theoretischen Schlag-
worte, sondern bezeichnen konkrete Hand-
lungsfelder, auf denen die Städte der
Städteregion Ruhr gemeinsam Leitprojekte
entwickeln und umsetzen wollen. Insoweit

hat die Suche nach einem Leitbild für das
Jahr 2030 den Städten im Ruhrgebiet einen
Anlass dazu geboten, bereits heute ver-
stärkt zusammenzuarbeiten. Hier zeigt sich
deutlich, dass die kommunale Politik und
Verwaltung nicht durch ein abstraktes Leit-
bild, sondern nur durch seine Umsetzung
mittels konkreter Projekte motiviert wird.

Da sich die Städteregion Ruhr als Anwen-
dungsbeispiel für den flexiblen Umgang
mit Grenzen versteht, bildet das Gebiet der
acht beteiligten Städte kein geschlossenes
Territorium. Im Gegenteil, die Prinzipien
des Möglichkeitsmanagements erlauben
und erfordern, die interkommunale Zu-
sammenarbeit offen für weitere Akteure
und Kooperationspartner zu gestalten (z.B.
für Nachbarstädte). Maßstab für responsive
Kooperation ist allerdings die Wahrung der
Interessen – des Eigensinns – aller Beteilig-
ter.

Aus diesem Grund kommt den Spielregeln
für eine stadtregionale Kooperation beson-
dere Bedeutung zu. Es gibt keine „objekti-
ven“ Kriterien für die Gestaltung interkom-
munaler Zusammenarbeit. Die Inhalte und
Formen von Kooperation müssen von allen
Beteiligten verhandelt und zwischen ihnen
vereinbart werden. Daher war die Zweite
Ankerveranstaltung, die im Juli 2002 auf
Mont Cenis in Herne abgehalten wurde,
den Spielregeln für eine föderalistische
Stadtlandschaft gewidmet. Am Beispiel
einer fiktiven Betriebsansiedlung im Jahr
2016 wurden im Rahmen einer simulierten
Konsensbildungskonferenz über 180 Spiel-
regelvorschläge für die Zusammenarbeit
zwischen Städten im Ruhrgebiet auf ihre
Konsensfähigkeit geprüft. Erwartungsge-
mäß konnten sich nur jene Vorschläge be-
währen, die nicht einseitig bestimmten
Einzelinteressen entsprechen, sondern un-
terschiedliche Interessen aufnehmen (wo-
bei das Verhandlungsergebnis von nieman-
dem als „fauler Kompromiss“ empfunden
werden darf).

Der Ertrag der Zweiten Ankerveranstaltung
besteht aus einer Reihe von Anregungen,
wie die Verhandlung und Vereinbarung von
Spielregeln für konkrete stadtregionale
Leitprojekte aussehen könnten.

Raumplanerische Leitbilder sind Kurzfor-
meln für politischen Willen. Fehlt es an
einer institutionellen Grundlage für die po-
litische Willensbildung, kann ein Leitbild-
vorschlag rasch ins Leere laufen. Gerade
dies ist ein Kernproblem für alle interkom-
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munalen oder stadtregionalen Kooperati-
onen, die ohne eine regionale Institution
(z.B. Regionalverband) für die politische
Willensbildung auskommen müssen. So-
bald eine solche regionale Institution ge-
schaffen oder aufgewertet wird, werden
die wilden Grenzen einer Städteregion be-
reinigt und die Kooperation zwischen
selbständigen Städten durch die Regulie-
rungsbemühungen der regionalen Insti-
tution ersetzt.

Manchmal mag die Gründung einer sol-
chen Regionalorganisation unverzichtbar
erscheinen, zumeist werden dadurch aber
neue Probleme erzeugt (z.B. geringe Ak-
zeptanz durch die Kommunen, zusätz-
licher Verwaltungsaufwand, mangelnde
Bürgernähe). In diesem Spannungsfeld
– gleichsam zwischen wilden und erstarrten
Grenzen – liegt die eigentliche Herausfor-
derung für Regional Governance. Ein Leit-
bildvorhaben, wie das der Städteregion
Ruhr 2030, ist ein Hilfsmittel, um Städte zu
befähigen und zu ermutigen, der Heraus-
forderung ihrer wilden Grenzen gerecht zu
werden.

Der Autor dankt Dr. Regina Bormann, Kamilla Kanafa und Tana Petzinger für wertvolle Anregungen
zu diesem Beitrag.

Die Abbildungen „Städteregion Ruhr 2030“ und „Die Neunte Stadt“ in diesem Beitrag wurden von
Andreas Schulze-Bäing, Univ. Dortmund, Institut für Raumplanung (IRPUD) bearbeitet. Datengrundla-
ge bildet jeweils die Flächennutzungskartierung des Kommunalverbandes Ruhrgebiet (KVR), Essen,
Gruppe Luftbildwesen und geographische Informationssysteme.

Für die Fotos in diesem Beitrag gilt: © 2002 Benjamin  Davy
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